
 

 



 
Gemäß der ITZ sollen auf hinterlegten gescannten Dokumenten soweit notwendig Unterschriften von Entscheidungsträgern und 
Firmenstempel unkenntlich gemacht werden, um zu vermeiden, dass diese Elemente missbraucht werden (z.B. für das Fälschen 
von Zahlungsanweisungen). 

 


